
INTERVIEW

Das Haftungsrisiko ist vielen nicht bewusst

von
Kirsten Flatt

Große Aufträge können handwerkli-
che Bauunternehmen oft nur be-
kommen, wenn sie mit Subunter-
nehmern zusammenarbeiten. Das
hat viele Vorteile, birgt aber auch
Risiken. Ein großes Haftungsrisiko
birgt das Entsendegesetz, sagt
Dipl.-Bauingenieur und Rechtsan-
walt Bertram Roscher.  

Herr Roscher, mit welchen Proble-
men werden Sie in Ihrer Kanzlei am
häufigsten konfrontiert? 

Der Einsatz von Subunternehmern
erhöht die Gefahr des Bauverzugs
und von Mängeln. Das liegt oft an
der manchmal schlechteren Ar-
beitsmoral des Sub, die dann nicht
der der eigenen Leute entspricht.
Und das ist ja auch verständlich,
denn sie werden ja auch schlechter
bezahlt – schließlich will ja auch
der Generalunternehmer, der GU,
Geld verdienen. Zum anderen
führt der Einsatz von Subs zu ei-
nem erhöhten Koordinationsauf-
wand des GU. Die Subs einfach
machen zu lassen funktioniert in
der Regel nicht. 

Worauf sollten Handwerker unbe-
dingt achten, wenn sie Subs beauf-
tragen?  

Wichtig ist, dass das Leistungsver-
zeichnis, die Baupläne etc. ohne
jede Änderung an den Sub weiter-
geleitet werden. Natürlich nicht
komplett, sondern nur für den Lei-
stungsteil, den dieser zu erbringen
hat. Denn nur dann ist gewährlei-
stet, dass das, was der Sub dem Ge-
neralunternehmer schuldet, iden-
tisch ist mit der vom GU dem Bau-
herrn geschuldeten Leistung. Nur
dann steht die Haftungskette Bau-

herr – Generalunternehmer –
Nachunternehmer – Nachnach-
unternehmer ...

Ein Knackpunkt in Nachunterneh-
merketten sind ja Haftungsfragen.
Für mangelhafte Arbeit oder zeitli-
che Verzögerungen steht der
Hauptauftragnehmer gerade. Wie
kann der sich absichern? 

Vor Vertragsschluss durch sorgfäl-
tige Auswahl des Sub. Den billig-
sten zu nehmen, kommt am Ende
häufig teurer, als von vornherein
auf bewährte und bekannte Fir-
men zu setzen. Bei Vertragsschluss
durch die Verwendung geprüfter
Vertragsmuster und die Weiterlei-
tung des Leistungsverzeichnisses

ohne jede Änderung an den Sub.
Nach Vertragsschluss durch sorg-
fältige Planung des Bauablaufs und
eine ebenso sorgfältige Koordina-
tion und Überwachung der Subs.
Die sehen oft nicht das große Gan-
ze, sondern nur das von ihnen zu
erbringende Gewerk. Im Gegenteil:
Häufig wird nach Problemen und
Fehlern gesucht, etwa unzurei-
chenden Vorleistungen oder man-
gelnder Koordination, um einen
Nachtrag herauszuschlagen.

Würden Sie raten, bei der Vertrags-
gestaltung immer einen Anwalt hin-
zuzuziehen? 

Dem GU ja, dem Sub nein. Der GU
sollte sich bei Erstellung des Ver-

tragsmusters für seine Nachunter-
nehmer-Verträge unbedingt von
einem Bauanwalt beraten lassen.
Das Muster sollte nicht zu lang
sein. Denn sonst wird es unprakti-
kabel. Meine bestehen beispiels-
weise aus drei Seiten. Das Muster
muss regelmäßig, so alle sechs Mo-
nate, überprüft und aktuellen Ten-
denzen in der Rechtsprechung an-
gepasst werden. Bei größeren GU-
Aufträgen sollte auch geprüft wer-
den, ob die NU-Verträge an den
vom Generalunternehmer mit
dem Bauherrn geschlossenen Ver-
trag angepasst werden müssen. Der
Sub dagegen hat rein faktisch
nicht die Möglichkeit, auf den Ver-
trag Einfluss zu nehmen. Denn der
Vertrag wird in 99 Prozent aller
Fälle vom GU gestellt. Hier ist al-
lenfalls eine anwaltliche Überprü-
fung auf „Fallen“ möglich.

Welches Risiko birgt das Entsende-
gesetz? 

Das Haftungsrisiko ist groß und
wird in der Praxis unterschätzt.
Nach dem Entsendegesetz haftet
der Generalunternehmer, wenn
ein Nachunternehmer seinen Ar-
beitern nicht den tariflichen  Min-
destlohn zahlt. Zahlt ein Sub also
weniger als den Mindestlohn oder
führt er keine Beiträge an die Ur-
laubskasse ab, wird der General-
unternehmer zur Kasse gebeten.
Man stelle sich einen Sub vor, der
Insolvenz anmeldet, nachdem er
seinen 20 Maurern zwei Monate
lang keinen Lohn gezahlt hat. Da
können schnell Beträge über
50.000 Euro  zusammenkommen.
Ein Horrorszenario.

Wie kann man denn kontrollieren,
ob das Partnerunternehmen die
Löhne und Sozialabgaben korrekt
zahlt?

Ohne den Einsatz von Subunternehmern können Handwerksunternehmen große Aufträge oft nicht annehmen. 
Das hat viele Vorteile, birgt aber auch Risiken, wenn die Nachunternehmer-Verträge nicht sorgfältig gestaltet wurden.

Dipl.-Bauing. 
Bertram Roscher
ist Rechtsanwalt
und Fachanwalt
für Bau- und 
Architektenrecht
in Leipzig.
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Kaum. Natürlich kann man sich
regelmäßig versichern lassen, dass
sie Mindestlohn zahlen und alle
Beiträge abführen. Nur wird der
Sub eigene Verstöße kaum zuge-
ben. Auch nützt die Vereinbarung
einer Haftungsfreistellung in den
NU-Verträgen nichts, wenn der Be-
trieb Insolvenz anmeldet und von
der Bildfläche verschwindet. Die
einzige Möglichkeit für den GU be-
steht nach meiner Erfahrung in der
Vereinbarung von Sicherheiten wie
Einbehalten und Bankbürgschaf-
ten. Ein weiteres Beispiel, wieso ei-
ne sorgfältige Formulierung der
NU-Verträge so wichtig ist.

Wenn ein Handwerker selbst für ei-
nen Generalunternehmer als Sub ar-
beitet, worauf muss er achten? 

Auf die Bonität des GU und des
Bauherrn. Der Nachunternehmer
sitzt an der letzten Stelle der Kette
des Geldflusses, die beim Bauherrn
beginnt. Je mehr Glieder diese Ket-
te hat, desto schlimmer. Wenn der
Bauherr oder der GU oder ein vor-
geschalteter Nachunternehmer in
finanzielle Probleme geraten, be-
kommt der Sub diese zu spüren.  

Was bedeutet das gerade vom
Bundestag verabschiedete Forde-
rungssicherungsgesetz für die Zu-
sammenarbeit?  

Die bedeutendste Änderung ist die
sogenannte Durchgriffsfälligkeit.
Demnach kann der Sub vom GU
zukünftig Zahlung verlangen, wenn
der GU vom Bauherrn seine Vergü-
tung erhalten hat oder das Werk
vom Bauherrn abgenommen wurde
oder der Sub dem GU erfolglos eine
Frist zur Auskunft über Zahlung
und Abnahme durch den Bauherrn
gesetzt hat. Die Stellung des Subun-
ternehmers wird also gestärkt. 

Starke Frauen: 20 Jahre 
Unternehmerfrauen (UFH)
Rund 7.000 Frauen im Handwerk
aus ganz Deutschland sind am 17.
und 18. Oktober zum Kongress
nach Fulda eingeladen. Dort feiert
der Bundesverband der Unterneh-
merfrauen im Handwerk (UFH) sein
20-jähriges Bestehen. „Starke Frau-
en – Starkes Handwerk“ lautet das
Motto der Tagung. Christine Ax
wird über das Thema „Wie Frauen
das Handwerk stark machen“ refe-
rieren. Als weitere Sprecherin hat
Eva Maria Dreykorn, Geschäftsfüh-
rerin der ISFRhetorik Akademie,
zugesagt. Ihr Workshop steht unter
dem Motto „Kreativ kommunizie-
ren – aktiv agieren“. ZDH-Präsident
Otto Kentzler hält die Festrede. Am
17. Oktober wird die „Unterneh-
merfrau des Jahres 2008“ ausge-
zeichnet. Infos  unter „DHB-Ak-
tuell“ bei www.handwerksblatt.de

Tag des (guten) Sehens:
Aktionen für Augenoptiker
Fast jedes fünfte Kind sieht nicht
richtig. Und Sehschwächen von
Kindern bleiben oft unerkannt.
Deshalb hat der Zentralverband
der Augenoptiker (ZVA) zum „Tag
des (guten) Sehens“ am 6. Septem-
ber eine Exklusiv-Geschichte rund
um eine „Zauberbrille“ verfasst.
Außerdem bietet der ZVA ein Ak-
tionspaket für Augenoptiker.

Pflichttermin für Camper:
Der Caravan-Salon
Vom 29. August bis zum 7. Sep-
tember schlägt in Düsseldorf das
Herz der Camping-Fans höher,
dann öffnet der Caravan Salon sei-
ne Tore. Auf der internationalen
Messe für Reisemobile und Cara-
vans präsentieren sich über 550
Aussteller. Der 29. August ist nur
für Fachbesucher und Medien.

Mit Werten in
Führung gehen
Für die meisten Handwerksunter-
nehmer spielen moralische Werte
eine große Rolle. Da liegt es nahe,
dass Handwerkspräsident Otto
Kentzler bei dem „Kongress christ-
licher Führungskräfte“ referiert,
der unter dem Thema „Mit Werten
in Führung gehen“ steht. Zum
sechsten Kongress dieser Art wer-
den vom 26. bis 28. Februar 2009
Tausende Teilnehmer in Düsseldorf
erwartet. Als Referenten haben un-
ter anderem zugesagt: der Unter-
nehmer Claus Hipp, Henkel-Mana-
ger Thomas Müller-Kirschbaum,
Norbert Walter von der Deutschen
Bank, Heinrich O. Deichmann so-
wie der Fernseh-Moderator Peter
Hahne. Infos beim Veranstalter un-
ter Tel.: 06441/ 915-132 und bei
www.handwerksblatt.de

Viele weitere Termine unter
www.handwerksblatt.de 

TERMINE

Rüttgers lehnt Erbschaftsteuer-
Reform ab: zu kompliziert 
NRW will im Bundesrat nicht zustimmen – ein Knackpunkt ist die Lohnsummenklausel

vember sein. Jetzt hat NRW-Mini-
sterpräsident Jürgen Rüttgers
(CDU) bei einer Veranstaltung der
„Familienunternehmer ASU“ in
Düsseldorf angekündigt, dass das
Land die aktuellen Pläne ablehnen
wird. Er kritisierte insbesondere,
dass der Wegfall der Erbschaftsteu-
er für den Firmenerben an den Er-
halt der Arbeitsplätze über einen
viel zu langen Zeitraum geknüpft
ist. Das könne niemand kontrollie-
ren und sei in der Praxis – auch bei
den Finanzämtern – nicht umsetz-
bar. Rüttgers’ Parteikollege, NRW-

Es läuft auf eine Hauruck-Entschei-
dung in letzter Minute hinaus: Bis
31. Dezember muss das neue Erb-
schaftsteuergesetz verabschiedet
sein, und bis heute gibt es Streit
zwischen Union und SPD über viele
Details der Reform. Planungs- und
Rechtssicherheit, die die vielen
Tausend Unternehmer brauchen,
die kurz vor der Betriebsübergabe
stehen, bleiben da außen vor. 

Die Abstimmung im Bundesrat
über das neue Erbschaftsteuer-Ge-
setz wird vermutlich erst Ende No-

Finanzminister Helmut Linssen,
dämpfte aber bei derselben Veran-
staltung die Hoffnung, dass die
Erbschaftsteuer zum 1. Januar
2009 komplett wegfallen könnte.
„Eine Abschaffung kommt nicht
infrage.“ NRW profitiere genau wie
Bayern erheblich von der Erb-
schaftsteuer. Hintergrund: Das ak-
tuelle Gesetz hat der Bundesge-
richtshof als verfassungswidrig ein-
gestuft. Der Gesetzgeber muss bis
Ende 2008 ein neues  Gesetz verab-
schieden. Seit Jahren wird schon
über die Reform gerungen.          kf

Kosten für
Stellenbewerber
Wenn Unternehmen einen Stel-
lenbewerber zum Vorstellungsge-
spräch eingeladen haben, müssen
sie ihm die dafür entstandenen
notwendigen Kosten erstatten. Das
kann teuer werden, wenn der Be-
werber von weit herkommt. Wer
möchte, kann diese Kosten ver-
meiden. Der Betrieb muss dem Be-
werber dann spätestens mit der
Einladung mitteilen, dass keine
Vorstellungskosten übernommen
werden. Das muss auch nachweis-
bar sein. Deshalb empfiehlt die
Handwerkskammer Trier die
schriftliche Einladung mit dem
entsprechenden Hinweis. Wird am
Telefon eingeladen, dann sollte ein
Zeuge das Gespräch verfolgen.

„Alles, was
gesund erhält“
Alt werden und  lange gesund, mo-
bil und geistig fit bleiben. Ein
Wunsch, den viele an das Leben
richten. Mit Bewegung, der richti-
gen Ernährung und einem Verhal-
tenstraining könnten viel mehr
Menschen ihre Lebensqualität
auch im Alter bewahren. Davon ist
Harald Ernst vom IFS in Köln über-
zeugt. In seiner kostenfreien Vor-
tragsreihe „Alles, was gesund er-
hält“ am 4. September beschreibt
der Gesundheitsexperte die oft
einfachen Möglichkeiten, die für
die Gesunderhaltung notwendig
sind. Ergänzt wird die Reihe am
16. Oktober mit dem Thema „Kie-
fergelenk“. IFS-Köln, Josef-Hau-
brich-Hof 3, Tel.:  0221/ 27 23 40.

Aufträge frei Haus
aktuell + preiswert

 Bau-, Liefer- und Dienstleistungs aus-
schreibungen öffentlicher, gewerblicher 
und privater Auftraggeber

 für jede Branche – bundesweit

 einfach und schnell finden

 elektronische Vergabeunterlagen zur 
Einsicht oder zum Download   

 als Zeitung, Online-Datenbank oder 
Recherchedienst mit E-Mail-/Fax-Service   

 eVergabe-Software zur Verwaltung der 
Vergabeunterlagen, Angebotskalkulation 
und digitalen Angebotsabgabe 

DEUTSCHES
 AUS    SCHREI  BUNGSBLATT
Fachorgan für Ausschreibungen der öffentlichen, gewerblichen und privaten Auftraggeber

 – vormals BUNDESAUSSCHREIBUNGSBLATT –

Deutsches Ausschreibungsblatt GmbH
Jetzt testen!

Buchshop

Für Lehrkräfte:
DVD u. Begleitheft 

DIN A4, 
45 Seiten, 

Best.-Nr. 1616

€ 19,80

Für Ausbilder:
DVD u. Begleitheft 

21x21cm, 
36 Seiten, 

Best.-Nr. 1617

€ 17,80

Bestellcoupon
Einfach faxen an:

0211/390 98-33

Firma

Name

Straße

PLZ/Ort

Datum/Unterschrift

Verlagsanstalt Handwerk GmbH
Auf’m Tetelberg 7, 40221 Düsseldorf
Tel.: 0211/390 98-27
buchshop@verlagsanstalt-handwerk.de

Weitere Infos unter: 
www.vh-buchshop.de/so-nicht.html

So nicht! DVD mit Begleitheft
– für Lehrkräfte € 19,80

– für Ausbilder € 17,80

Bestellung innerhalb Deutschlands zzgl. € 3,80
Versand, ab € 25,- portofrei (Versandkosten
unter www.vh-buchshop.de/Versandkosten).
Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.
Erfüllungsort und Gerichtsstand: Düsseldorf.
Stand: 3/08

So nicht! 
Filmsequenzen zum Umgang 
mit Konflikten in der 
beruflichen Ausbildung

Konflikte während der Ausbildung
wollen gemeistert werden. Tipps 
und viele Anregungen zur Konflikt-
lösung finden Ausbilder/Innen auf
der CD und im Begleitheft

DVD + Begleitheft

für Lehrkräfte
für Ausbilder


